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802. Verordnung der Bundesregierung über
die Mindestsätze für die Bemessung der
Ergänzungszulage nach dem Pensionsgesetz

1965 (Ergänzungszulagenverordnung 1993)

Auf Grund des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes
1965, BGBl. Nr. 340, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 315/1992, der §§ 106 und 124
Abs. 2 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes,
BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 314/1992, und des § 114 des Land-
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-
rechtsgesetzes, BGBl. Nr. 296/1985, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 277/1991 wird
verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5 des
Pensionsgesetzes 1965 beträgt

1. für den Beamten 7 000 S und erhöht sich für
den Ehegatten, der bei der Bemessung der
Haushaltszulage zu berücksichtigen ist, um
2 967 S und für jedes Kind, das bei der
Bemessung der Haushaltszulage zu berück-
sichtigen ist, um 746 S;

2. für den überlebenden Ehegatten 7 000 S und
erhöht sich für jedes Kind, für das dem
überlebenden Ehegatten eine Haushaltszulage
gebührt, um 746 S;

3. für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 2 614 S und nach diesem
Zeitpunkt 4 644 S;

4. für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 3 926 S und nach diesem
Zeitpunkt 7 000 S;

5. für einen früheren Ehegatten 7 000 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1993 in
Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Weiss
Schüssel Hesoun Lacina Ausserwinkler
Löschnak Michalek Fasslabend Fischler

Rauch-Kallat Scholten Klima

803. Verordnung des Bundeskanzlers über die
Festsetzung der Pauschalvergütung für die
Leistungen von Rechtsanwälten im Rahmen
der Verfahrenshilfe vor den unabhängigen
Verwaltungssenaten (UVS-Verfahrenshilfe-

Pauschalierungsverordnung)

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen und dem Bundesminister für Justiz wird
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Natio-
nalrates gemäß § 47 Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit
§ 56 a der Rechtsanwaltsordnung, RGBl.
Nr. 96/1868, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 474/1990, verordnet:

Die Höhe der Pauschalvergütung für die
Leistungen der nach § 45 a RAO im Rahmen der
Verfahrenshilfe vor den unabhängigen Verwal-
tungssenaten bestellten Rechtsanwälte wird für das
Jahr 1992 und die folgenden Jahre mit 200 000 S
jährlich festgesetzt.

Vranitzky
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804. Verordnung des Bundesministers für
Justiz über die Neufestsetzung einer Pauschal-
vergütung des Bundes für Leistungen von

Rechtsanwälten

Auf Grund des § 47 Abs. 1 und 3 der
Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868,
RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 176/1992, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen und dem
Hauptausschuß des Nationalrats verordnet:

Die Höhe der vom Bund nach § 47 Abs. 1 und 3
RAO zu zahlenden Pauschalvergütung für Leistun-
gen der nach § 45 RAO bestellten Rechtsanwälte
wird für das Jahr 1991 mit 133 Millionen Schilling
und für das Jahr 1992 sowie die folgenden Jahre mit
140 Millionen Schilling jährlich festgesetzt.

Michalek

805. Verordnung des Bundesministers für
Justiz über die gesonderte Festsetzung der
Pauschalvergütung des Bundes für die von
Rechtsanwälten im Jahr 1991 erbrachten
Leistungen in überlangen Verfahren nach § 16

Abs. 4 RAO

Auf Grund des § 47 Abs. 5 der Rechtsanwaltsord-
nung vom 6. Juli 1868, RGBl. Nr. 96, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 176/1992, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen und dem Hauptaus-
schuß des Nationalrats verordnet:

Die Höhe der vom Bund nach § 47 Abs. 5 RAO
gesondert zu zahlenden Pauschalvergütung für
Leistungen der nach § 45 RAO bestellten Rechtsan-
wälte in überlangen Verfahren nach § 16 Abs. 4
RAO wird für das Jahr 1991 mit 6 390 000 S
festgesetzt.

Michalek

806. Verordnung des Bundesministers für
Inneres, mit der die Verordnung über die
Pauschalierung der Vergütung für notwendige
Fahrtkosten der Zivildienstleistenden geändert

wird

Auf Grund der §§ 25 Abs. 1 Z 2, 25 a Abs. 5, 31
Abs. 1 Z 6 und 7 und Abs. 3 des Zivildienstgesetzes

1986 (ZDG), BGBl. Nr. 679, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 424/1992, wird
verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Inneres
über die Pauschalierung der Vergütung für
notwendige Fahrtkosten der Zivildienstleistenden,
BGBl. Nr. 621/1992, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 724/1992, wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 2 Z 1 lautet:

„1. Für die Benützung der Eisenbahn auf einer
Fahrtstrecke von
bis zu 20 km 306 S,
21 bis 35 km 488 S,
36 bis 50 km 634 S und
darüber 686 S."

2. § 1 Abs. 4 Z 2 lautet:

„2. Für die Verkehrsverbünde in Oberösterreich,
Salzburg, Steiermark und Tirol entsprechend
den in Abs. 2 angeführten Beträgen mit
folgenden Zuschlägen:
Oberösterreich 251 S,
Salzburg 230 S,
Steiermark 210 S und
Tirol 300 S."

3. § 1 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Zivildienstleistenden, denen durch die in
Abs. 4 Z 2 vorgesehenen Vergütungen im Bereich
des Verkehrsverbundes Oberösterreich die für
Fahrten nach § 31 Abs. 1 Z 7 erwachsenen Kosten
für die Monate Oktober bis Dezember 1992 nicht
abgedeckt wurden, ist für diesen Zeitraum im
Jänner 1993 eine Ausgleichszahlung von 134 S
monatlich zuzuerkennen."

4. § 5 Abs. 3 werden folgende Absätze 4 und 5
angefügt:

„(4) § 1 Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 4 Z 2 und Abs. 5 in
der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 806/1992
treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(5) § 1 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. März 1993
außer Kraft."

Löschnak

8 0 7 . Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales, mit der die Arbeitsruhege-

setzverordnung geändert wird

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Arbeitsruhegeset-
zes, BGBl. Nr. 144/1983, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
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genheiten die Anlage zur Verordnung des Bundes-
ministers für soziale Verwaltung betreffend Aus-
nahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe,
BGBl. Nr. 149/1984, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 384/1992, wie folgt geän-
dert:

I. Abschnitt VIII Z 29 lautet:
„29. Industrielle Gewinnung von Pflanzen, Roh-

ölen

Die im Zusammenhang mit der Produktion
stehenden Überwachungs-, Kontroll- und Einstell-
arbeiten, ausgenommen die Rohstoffeinlagerung
und die Produktverladung."

II. Dem Abschnitt XVI wird folgende Z 20
angefügt:

„20. Kreditkartenunternehmen

Die Kontrolle, Überprüfung und Genehmigung
bzw. Ablehnung von Kreditkartenumsätzen, die
Entgegennahme von Verlust- und Diebstahlsanzei-
gen von Kreditkarten einschließlich der entspre-
chenden Abhilfemaßnahmen."

Hesoun



4522


